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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Allgemeine Ausnahmegenehmigung 
vom Feiertagsfahrverbot für Lastkraftwagen 

mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t 
sowie Anhänger hinter Lastkraftwagen

am 31. Oktober (Reformationstag) 
der Jahre 2022 bis 2024 

auf bestimmten Streckenabschnitten 
im Land Brandenburg

Erlass 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung 

Abteilung 4 - Straßenverkehr - Nr. 2/2022 
Vom 13. Juni 2022

Im Benehmen mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, 
Verbraucher- und Klimaschutz des Landes Berlin und dem  
Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Bran-
denburg wird gemäß § 46 Absatz 2 der Straßenverkehrs-Ord-
nung (StVO) unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 
ausnahmsweise genehmigt, dass Lastkraftwagen mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht über 7,5 t sowie Anhänger hinter Last-
kraftwagen entgegen § 30 Absatz 3 und 4 StVO am 31. Oktober 
(Reformationstag) der Jahre 2022 bis 2024 von 0.00 Uhr bis 
22.00 Uhr die nachstehend bezeichneten Strecken bei Fahrten 
nach und von Berlin befahren dürfen:

- zwischen Güterverkehrszentrum Wustermark über die Bun-
desstraße 5 und Landesgrenze Berlin,

- zwischen Güterverkehrszentrum Freienbrink über die Lan-
desstraße 38, Bundesautobahn 10 und Bundesstraße 1/5 
und Landesgrenze Berlin,

- zwischen Güterverkehrszentrum Großbeeren über die Bun-
desstraße 101 und Landesgrenze Berlin und

- zwischen Flughafen BER über die Bundesautobahn 113/117 
sowie über die Bundesstraße 96/96a und Landesgrenze Berlin.

Ein Verlassen der vorgegebenen Streckenabschnitte ist nicht 
zulässig. Ausnahmen bilden unfall- oder baustellenbedingte 
Vollsperrungen.

Einführung technischer Regelwerke 
für das Straßenwesen im Land Brandenburg

Merkblatt zur Verbesserung der Straßeninfrastruktur 
für Motorradfahrende (MVMot), Ausgabe 2021 

Runderlass 
des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung,

Abteilung 4, Nr. 3/2022 - Verkehr
Vom 15. Juni 2022

Der Runderlass richtet sich an

- die Straßenbaubehörde des Landes Brandenburg
- die Landkreise, die kreisfreien Städte sowie die kreisange-

hörigen Städte und Gemeinden des Landes Brandenburg.

Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau (ARS)  
Nr. 13/2021 vom 6. Mai 2021 hat das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) das Merkblatt zur 
Verbesserung der Straßeninfrastruktur für Motorradfahrende 
(MVMot), Ausgabe 2021 bekannt gegeben.

Hiermit wird das Merkblatt zur Verbesserung der Straßeninfra-
struktur für Motorradfahrende (MVMot), Ausgabe 2021 für 
den Bereich der Bundes- und Landesstraßen unter Beachtung 
folgender Regelung eingeführt. 

Die Anwendung von Tabelle 10, S. 18 ff., kann nur unter der 
Maßgabe der Beachtung der mit Runderlass des Ministeriums 
für Infrastruktur und Landesplanung Nr. 5/2018 vom 9. März 
2018 eingeführten „Empfehlungen zum Schutz vor Unfällen 
mit Aufprall auf Bäume, Ausgabe 2006 (ESAB 2006)“ erfol-
gen. Die ESAB führen verschiedene Maßnahmen auf, die zur 
Verringerung von Unfällen mit Abkommen von der Fahrbahn 
oder zur Verminderung der Unfallfolgen bei Aufprall auf Bäu-
me in Betracht kommen. Das Entfernen von Bäumen ist nach 
den ESAB als Ultima Ratio nur dann möglich, wenn keine an-
dere Maßnahme geeignet ist. 

Für die im Zuständigkeitsbereich der Landkreise, kreisfreien 
Städte sowie der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des 
Landes Brandenburg liegenden Straßen wird die Anwendung 
empfohlen.

Dieser Runderlass wird im Amtsblatt für Brandenburg veröf-
fentlicht und in das elektronische „Brandenburgische Vorschrif-
tensystem“ (BRAVORS) unter der Internetadresse www.landes-
recht.brandenburg.de eingestellt. 

Die MVMot, Ausgabe 2021 sind beim FGSV Verlag, Wesselin-
ger Straße 15 - 17, 50999 Köln zu beziehen.

Errichtung und Betrieb von sechs Windkraftanlagen 
in 15326 Lebus

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 5. Juli 2022

Die Firma Prokon Regenerative Energien eG, Kirchhoffstraße 3 
in 25524 Itzehoe, beantragt die Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), auf den Grund-
stücken in 15326 Lebus in der Gemarkung Lebus, Flur 1, Flur-
stück 1, Flur 3, Flurstücke 480, 290 und 291, in der Gemarkung 
Mallnow, Flur 2, Flurstück 113 und in der Gemarkung Podel-
zig, Flur 9, Flurstücke 74 und 86 sechs Windkraftanlagen zu 
errichten und zu betreiben (Az.: G06820). 

Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung.

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den 
Betrieb von sechs Windkraftanlagen des Typs General Elek-
trik GE 5.5 mit einem Rotordurchmesser von 158 m und einer 
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Nabenhöhe von 161 m und einer Gesamthöhe von 239 m über 
Grund. Die Nennleistung beträgt 5,5 MW. Zu jeder Windkraft-
anlage gehören Fundament, Zuwegung und Kranstellfläche.

Es handelt sich dabei um Anlagen der Nummer 1.6.2 V des An-
hangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen 
(4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Nummer 1.6.1 X 
der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG).

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im Oktober 2023 vorge-
sehen.

Auslegung

Die Auslegung des Genehmigungsantrags und der dazugehöri-
gen erforderlichen Unterlagen sowie der entscheidungserheb-
lichen Berichte und Empfehlungen, die der Behörde im Zeit-
punkt der Bekanntmachung vorliegen, wird gemäß § 3 Absatz 1 
Satz 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-
19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch 
eine Veröffentlichung dieser Unterlagen im Internet ersetzt.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen erforderli-
chen Unterlagen sowie die entscheidungserheblichen Berichte 
und Empfehlungen, die der Behörde zum Zeitpunkt der Be-
kanntmachung vorliegen, sind einen Monat vom 13. Juli 2022 
bis einschließlich 12. August 2022 über das länderübergrei-
fende zentrale UVP-Internetportal unter https://www.uvp- 
verbund.de/ jederzeit und für jedermann einsehbar.

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG werden der Genehmigungsantrag und die dazu-
gehörigen erforderlichen Unterlagen sowie die entscheidungs-
erheblichen Berichte und Empfehlungen, die der Behörde im 
Zeitpunkt der Bekanntmachung vorliegen, zeitgleich im Landes-
amt für Umwelt, Abteilung Technischer Umweltschutz 1, Geneh-
migungsverfahrensstelle Ost, Müllroser Chaussee 50, Zim- 
mer 112 in 15236 Frankfurt (Oder) und in der Amtsverwaltung 
des Amtes Lebus, Breite Straße 1, Zimmer 114 in 15326 Lebus 
ausgelegt und können dort während der Dienststunden von jeder-
mann eingesehen werden.

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie ist zur Einhal-
tung der gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen für Ein-
sichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unterlagen eine 
vorherige Anmeldung während der Dienststunden im Landes-
amt für Umwelt unter der Telefonnummer 0335 60676-5182 
oder per E-Mail: t13@lfu.brandenburg.de und im Amt Lebus 
unter der Telefonnummer 033604-44565 oder per E-Mail:  
buerodesamtsdirektors@amt-lebus.de notwendig.

Es wurde ein Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorgelegt, dieser ist Be-
standteil der veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen.

Die veröffentlichten und ausgelegten Unterlagen enthalten 
auch die Untersuchungen zur Prüfung der Umweltverträglich-
keit, insbesondere Angaben zu Schall und Schattenwurf, Aus-
wirkungen auf Avifauna, Fledermäuse, Wasser, FFH- und SPA-
Gebiete und eine naturschutzfachliche Eingriffs-/Ausgleichs-
planung.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 13. Juli 2022 bis einschließlich 12. Sep-
tember 2022 unter Angabe der Vorhaben-ID G06820 schrift-
lich oder elektronisch beim Landesamt für Umwelt, Genehmi-
gungsverfahrensstelle Ost, Postfach 60 10 61 in 14410 Potsdam 
oder bei dem Amt Lebus, Breite Straße 1 in 15326 Lebus erho-
ben werden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Genehmi-
gungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter: https://lfu.brandenburg.de/einwendungen.

Erörterungstermin

Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Einwen-
dungen erhoben werden, entscheidet die Genehmigungsbehörde 
nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, ob ein Erörte-
rungstermin durchgeführt wird. Findet aufgrund dieser Entschei-
dung kein Erörterungstermin statt, so wird dies nochmals geson-
dert öffentlich bekannt gemacht. Gehen keine form- und fristge-
rechten Einwendungen ein, entfällt der Erörterungstermin.

Der Erörterungstermin ist vorgesehen für den 16. November 
2022 um 10 Uhr im Kulturhaus Lebus, Kietzer Chaussee 1 
in 15326 Lebus. Dieser Termin dient dazu, die rechtzeitig ge-
gen das Vorhaben erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit 
dies für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von 
Bedeutung sein kann. Dazu wird denjenigen, die Einwendun-
gen erhoben haben, Gelegenheit gegeben, ihre Einwendungen 
gegenüber der Genehmigungsbehörde und dem Antragsteller 
zu erläutern. Kann die Erörterung an diesem Tag nicht abge-
schlossen werden, wird der Erörterungstermin an den folgen-
den Werktagen fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die form- und fristgerecht erhobenen Einwendungen auch bei 
Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die Einwen-
dungen erhoben haben, erörtert werden.

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen. Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fachbe-
hörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu geben. 
Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und An-
schrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, 
wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Eine gesonderte Einladung zum Erörterungstermin erfolgt 
nicht. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
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liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 69)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfah-
ren - 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 11. November 2020 (BGBl. I S. 2428)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I  
S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom  
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und  
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Genehmigung für Errichtung und Betrieb 
von drei Windenergieanlagen

in 19357 Karstädt
   

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 5. Juli 2022

Der Firma Windpark Premslin-Schönfeld GmbH & Co. KG, 
Windmühlenberg in 24814 Sehestedt wurde die Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) er-
teilt, auf dem Grundstück in der Gemarkung Klockow, Flur 2, 
Flurstücke 122 und 144 sowie Gemarkung Schönfeld, Flur 2, 
Flurstück 26 sowie Flur 4, Flurstücke 140, 141 und 142 drei 
Windenergieanlagen zu errichten und zu betreiben. 

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh-
rung lauten:

„I. Entscheidung

1. Der Firma Windpark Premslin-Schönfeld GmbH & Co. KG 
(im Folgenden: Antragstellerin), Windmühlenberg in 
24814 Sehestedt wird die Genehmigung nach § 4 des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, 
drei Windenergieanlagen (WEA) vom Typ GE 5.5-158 in  
19357 Karstädt OT Premslin, Gemarkung Klockow,  
Flur 2, Flurstücke 122 und 144 sowie Gemarkung Schön-

feld, Flur 2, Flurstück 26 und Flur 4, Flurstücke 140, 141 
und 142 in dem unter Ziffer II. und III. dieser Entschei-
dung beschriebenen Umfang und unter Beachtung der 
unter Ziffer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestim-
mungen zu errichten und zu betreiben.

2. Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG folgende 
Entscheidungen:

- die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 der 
Brandenburgischen Bauordnung, einschließlich einer 
Abweichung von bauordnungsrechtlichen Vorschrif-
ten gemäß § 67 Abs. 1 BbgBO (Verringerung der Ab-
standsflächen) sowie

- die Ausnahmegenehmigung vom Anbauverbot gemäß 
§ 24 BbgStrG.

3. Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tra-
gen.

VII. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Mit dem Änderungsbescheid vom 1. Juni 2022 wurde der Ge-
nehmigungsbescheid vom 23. Juni 2021 berichtigt und ergänzt. 
Die wesentliche Ergänzung lautet:

„2. Erteilung der Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 
Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) als kon-
zentrierte Entscheidung gemäß § 13 BImSchG ein-
schließlich diesbezüglicher Nebenbestimmungen, aus-
führlich unter II und III aufgeführt.“

Auslegung

Die Auslegung der Entscheidung (Genehmigungsbescheid vom 
23. Juni 2021 sowie Änderungsbescheid vom 1. Juni 2022) so-
wie der dazugehörigen erforderlichen Unterlagen wird gemäß  
§ 3 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungs-
gemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der 
COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) 
durch eine Veröffentlichung dieser Unterlagen im Internet er-
setzt.

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz mit 
einer Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen sowie 
der Änderungsbescheid werden in der Zeit vom 7. Juli 2022 bis 
einschließlich 20. Juli 2022 auf der Internetseite des Landes-
amtes für Umwelt Brandenburg unter https://lfu.brandenburg.
de/info/genehmigungen-west veröffentlicht.

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG werden die Genehmigung nach Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz mit einer Ausfertigung der genehmigten An-
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tragsunterlagen sowie der Änderungsbescheid zeitgleich im 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle West, 
Seeburger Chaussee 2, Haus 3, Zimmer 014, 14476 Potsdam 
OT Groß Glienicke und in folgenden Behörden ausgelegt und 
können dort während der Dienststunden von jedermann einge-
sehen werden:

Gemeinde Karstädt, Mühlenstraße 1, 19357 Karstädt sowie

Stadt Perleberg, Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und 
Umwelt (1. OG), Karl-Liebknecht-Straße 33, 19348 Perleberg.

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie ist zur Einhal-
tung der gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen für Ein-
sichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unterlagen eine 
vorherige Anmeldung während der Dienststunden unter folgen-
den Kontaktdaten erforderlich:

Landesamt für Umwelt: 033201 442-551

Gemeinde Karstädt: 038797 77-202

Stadt Perleberg: keine vorherige telefonische Anmeldung erfor-
derlich.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Bescheide kann Widerspruch beim Landesamt für 
Umwelt mit Sitz in Potsdam erhoben werden. 

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 69)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfah-
ren - 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 11. November 2020 (BGBl. I S. 2428)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I  
S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom  
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und  
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 

(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle West

Genehmigung für Errichtung und Betrieb 
von einer Windenergieanlage

in 19348 Perleberg
   

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
Vom 5. Juli 2022

Der Firma Windpark Premslin-Schönfeld GmbH & Co. KG, 
Windmühlenberg in 24814 Sehestedt wurde die Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) er-
teilt, auf dem Grundstück in der Gemarkung Schönfeld, Flur 2, 
Flurstück 18 eine Windenergieanlage zu errichten und zu be-
treiben. 

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh-
rung lauten:

„I. Entscheidung

1. Der Firma Windpark Premslin-Schönfeld GmbH & Co. KG 
(im Folgenden: Antragstellerin), Windmühlenberg in 
24814 Sehestedt wird die Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, 
eine Windenergieanlage (WEA) vom Typ GE 5.5-158 in 
19348 Perleberg OT Schönfeld, Gemarkung Schönfeld, 
Flur 2, Flurstück 18 in dem unter Ziffer II. und III. dieser 
Entscheidung beschriebenen Umfang und unter Beach-
tung der unter Ziffer IV. genannten Inhalts- und Neben-
bestimmungen zu errichten und zu betreiben.

2. Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG folgende 
Entscheidungen:

- die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 der 
Brandenburgischen Bauordnung, einschließlich ei-
ner Abweichung von bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften gemäß § 67 Abs. 1 BbgBO (Verringerung 
der Abstandsflächen),

- die Waldumwandlungsgenehmigung nach § 8 Wald-
gesetz des Landes Brandenburg (LWaldG),

- die Ausnahmegenehmigung vom Anbauverbot ge-
mäß § 24 BbgStrG sowie

- die denkmalrechtliche Erlaubnis nach § 9 Abs. 1 Bran-
denburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) 
zur Änderung des Bodendenkmals 111.383 „Rast und 
Werkplatz Steinzeit, Acker Mittelalter“.
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3. Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tra-
gen.

VII. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz in 
Potsdam erhoben werden.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Auslegung der Entscheidung sowie der dazugehörigen er-
forderlichen Unterlagen wird gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des 
Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) durch eine Veröf-
fentlichung dieser Unterlagen im Internet ersetzt.

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz mit 
einer Ausfertigung der genehmigten Antragsunterlagen wird in 
der Zeit vom 7. Juli 2022 bis einschließlich 20. Juli 2022 auf 
der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Brandenburg un-
ter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-west veröf-
fentlicht.

Als zusätzliches Informationsangebot im Sinne von § 3 Absatz 2 
Satz 1 PlanSiG wird die Genehmigung nach Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz mit einer Ausfertigung der genehmigten An-
tragsunterlagen zeitgleich im Landesamt für Umwelt, Geneh-
migungsverfahrensstelle West, Seeburger Chaussee 2, Haus 3, 
Zimmer 014, 14476 Potsdam OT Groß Glienicke und in folgen-
den Behörden ausgelegt und kann dort während der Dienststun-
den von jedermann eingesehen werden:

Stadt Perleberg, Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen und 
Umwelt (1. OG), Karl-Liebknecht-Straße 33, 19348 Perleberg.

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie ist zur Einhal-
tung der gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen für Ein-
sichtnahmen in die in Papierform ausgelegten Unterlagen eine 
vorherige Anmeldung während der Dienststunden unter folgen-
den Kontaktdaten erforderlich:

Landesamt für Umwelt: 033201 442-551

Stadt Perleberg: keine vorherige telefonische Anmeldung erfor-
derlich.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann Widerspruch beim Landesamt für 
Umwelt mit Sitz in Potsdam erhoben werden. 

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12. Januar 2021 (BGBl. I S. 69)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfah-
ren - 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 11. November 2020 (BGBl. I S. 2428)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I  
S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom  
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147)

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und  
Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 
(BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 353)

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1

Genehmigungsverfahrensstelle West

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs-
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt oder 
wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk eingetra-
gen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im Termin 

vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anmelden. Er 
muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Antragsteller bzw. 
Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst bei der Feststel-
lung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der 
Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläu-
bigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die An-
meldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines 
Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin 
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lfd. Nr. 5
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Arrondierungsfläche 

Verkehrswert: 1.800,00 EUR 

lfd. Nr. 6
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
bebautes Grundstück mit einem eingeschossigen Wohnhaus mit 
Anbau, Veranda und weiteren Nebengebäuden 

Verkehrswert: 43.000,00 EUR

lfd. Nr. 7
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
bebautes Grundstück mit Garage und Asbestschuppen 

Verkehrswert: 32.500,00 EUR

lfd. Nr. 8
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
unbebautes, nicht genutztes Grundstück

Verkehrswert: 6.400,00 EUR 

lfd. Nr. 9
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Ackerland als Teil einer größeren Bewirtschaftungseinheit 

Verkehrswert: 1.100,00 EUR 

lfd. Nr. 11
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Ackerland, teils Grünland

Verkehrswert: 4.600,00 EUR 

Postanschrift der bebauten Grundstücke: Storkower Straße 5, 
15859 Storkow
Der Versteigerungsvermerk ist am 04.09.2019 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Geschäfts-Nr.: 3 K 41/19

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Freitag, 7. Oktober 2022, 9:00 Uhr
im Sitzungssaal 003 des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, 15236 Frankfurt (Oder) öffentlich verstei-
gert werden: das im Grundbuch von Schöneiche (B) Blatt 6809 
eingetragene Grundstück: Bezeichnung gemäß Bestandsver-
zeichnis:
lfd. Nr. 1,  Flur 11, Flurstück 398, Größe: 648 m²
Der Versteigerungsvermerk ist am 11.12.2020 in das Grund-
buch eingetragen worden.

Verkehrswert gemäß § 74a des Zwangsversteigerungsgesetzes 
(ZVG): 265.500,00 EUR

Lage: Fontanestraße 46, 15566 Schöneiche
Bebauung: Wohnhaus und Nebengebäude
Geschäfts-Nr.: 3 K 54/20

 erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unbe-
rücksichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzutei-
len. Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift 
der Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs- 
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einstweili-
ge Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das Gericht 
den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft sollen am

Mittwoch, 14. September 2022, 10:00 Uhr
im Sitzungssaal 006 des Amtsgerichts Eisenhüttenstadt, Diehloer 
Straße 62, 15890 Eisenhüttenstadt öffentlich versteigert werden: 
die im Grundbuch von Klein Schauen Blatt 72 eingetragenen 
Grundstücke, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 2,  Gemarkung Klein-Schauen, Flur 1, Flurstück 88, 

Landwirtschaftsfläche, Am Weg nach Wolzig, Grö-
ße: 8.504 m²

lfd. Nr. 3,  Gemarkung Klein-Schauen, Flur 2, Flurstück 25/1, 
Landwirtschaftsfläche, Am Mühlenfließ, Größe: 
170 m²

lfd. Nr. 5,  Gemarkung Klein-Schauen, Flur 2, Flurstück 98, Ge-
bäude- und Freifläche, Storkower Straße, Größe: 59 m²

lfd. Nr. 6,  Gemarkung Klein-Schauen, Flur 2, Flurstück 99, 
Gebäude- und Freifläche, Storkower Straße 5, Grö-
ße: 1.013 m²

lfd. Nr. 7,  Gemarkung Klein-Schauen, Flur 2, Flurstück 100, 
Gebäude- und Freifläche, Erholungsfläche, Storko-
wer Straße, Größe: 1.634 m²

lfd. Nr. 8,  Gemarkung Klein-Schauen, Flur 2, Flurstück 112, 
Waldfläche, Storkower Straße, Größe: 358 m²

lfd. Nr. 9,  Gemarkung Klein-Schauen, Flur 2, Flurstück 220, 
Landwirtschaftsfläche, Am Weg nach Wolzig, Grö-
ße: 1.392 m²

lfd. Nr. 11,  Gemarkung Klein-Schauen, Flur 2, Flurstück 400, 
Landwirtschaftsfläche, Am Mühlenfließ, Größe: 
6.513 m²

lfd. Nr. 2
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Ackerland als Teil einer größeren Bewirtschaftungseinheit

Verkehrswert: 6.800,00 EUR

lfd. Nr. 3
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Grünland 

Verkehrswert: 94,00 EUR
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Gläubigeraufrufe

Der Verein „Rettungshundestaffel Märkisch-Oderland e. V.“, 
Karl-Marx-Straße 1, 15328 Küstriner Vorland, ist zum 24. Juli 
2021 aufgelöst worden. Die Gläubigerinnen und Gläubiger 
werden aufgefordert, bestehende Ansprüche gegen den Verein 
bei nachstehend genannten Liquidatorinnen anzumelden:

NICHTAMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Freitag, 21. Oktober 2022, 10:00 Uhr
im Sitzungssaal 003 des Amtsgerichts Frankfurt (Oder), Müll-
roser Chaussee 55, 15236 Frankfurt (Oder) öffentlich versteigert 
werden: das im Grundbuch von Schöneiche (B) Blatt 6586 ein-
getragene Grundstück, Bezeichnung gemäß Bestandsverzeichnis:
lfd. Nr. 4,  Flur 10, Flurstück 1074, Gebäude- und Freifläche, 

Potsdamer Straße 32, Größe: 1.112 m²

Der Versteigerungsvermerk ist am 02.08.2021 in das Grund-
buch eingetragen worden.

Verkehrswert: 475.000,00 EUR

Lage: Potsdamer Straße 32, 15566 Schöneiche
Bebauung: Einfamilienhaus und Nebengebäude
Geschäfts-Nr.: 3 K 65/21
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